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 Veröffentlicht am 08.07.1997

Norm

WEG 1975 §25 Abs2

Rechtssatz

Daß die klagende Partei den ihr zustehenden Mindestanteil noch nicht bestimmt anzugeben vermag, ist kein

Klagshindernis, sofern bescheinigt wird, daß die Voraussetzungen für die noch ausstehende Nutzwertfestsetzung

vorliegen.
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